
Justizpraxis tätigen Genossen. Schöpfend aus den 
reichen Erfahrungen des vollendeten Aufbaus des 
Sozialismus in der UdSSR und der damit verbunde
nen Entwicklung der sowjetischen Rechtswissen
schaft und Praxis, lehrten sie uns, das neue Recht 
besser für die Entwicklung der neuen Gesellschafts
ordnung zu nutzen. Das befähigte uns, schneller 
unsere speziellen Aufgaben bei der Ausgestaltung 
des Rechts und der Gesetzlichkeit zu lösen. Ange
sichts der Bedeutung dieser Hilfe für die Erziehung 
unserer Justizkader widmete die „Neue Justiz“ der 
Propagierung der Ergebnisse der Tätigkeit der so
wjetischen Wissenschaftler breiten Raum.
Mit dem Beschluß der II. Parteikonferenz der SED 
über die' Schaffung der Grundlagen des Sozialismus 
in der DDR erwuchsen den Justizorganen und auch 
der „Neuen Justiz“ neue und größere Aufgaben. 
Im Zusammenhang mit dem Gesetz über die weitere 
Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeits
weise der staatlichen Organe vom 23. Juli 1952 
sind das Gesetz über die Staatsanwaltschaft, das 
Gerichtsverfassungsgesetz und die Strafprozeßord
nung erlassen worden. Damit wurden erstmals in 
umfassender Weise die volksdemokratischen Grund
lagen des Rechts und der Rechtspflege unserer 
Arbeiter-und-Bauern-Macht gesetzlich fixiert.
In zahlreichen Beiträgen theoretischer und prakti
scher Art hat die Zeitschrift den Inhalt dieser Ge
setze behandelt und so deren richtige Anwendung 
zur schnellen Entwicklung einer sozialistischen 
Rechtsprechung gefördert.
Die „Neue Justiz“ behandelte ebenso umsichtig und 
umfassend die bedeutsame erste Schöffenwahl im 
Jahre 1955 und vermittelte deren Erfahrungen für 
den weiteren Ausbau der Demokratie in der DDR. 
Erstmals in Deutschland wurden in unserer Repu
blik auch die Schöffen in allgemeiner und direkter 
Wahl für ihr hohes Amt bestätigt. In den Wahlver
sammlungen der Nationalen Front in Betrieben, 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, 
den Dörfern und Wohngebieten der Städte wählten 
die Bürger nach gründlicher und kritischer Prüfung 
die Kandidaten aus der Arbeiterklasse, den Reihen 
der Genossenschaftsbauern und anderer gesell
schaftlich aktiv tätiger Bürger für die künftige 
Schöffentätigkeit.
Es wäre jedoch unrichtig, anzunehmen, daß die 
stürmische Vorwärtsbewegung dieser Jahre stets 
geradlinig und ohne Schwankungen verlaufen sei. 
Hier war es auch die „Neue Justiz“, die die Pro
bleme aufgriff, die Diskussion in Gang brachte und 
half, auftretende Widersprüche zu klären.
So wurden in den Spalten der Zeitschrift im be
sonderen die Beschlüsse und Materialien der 
Leipziger Juristenkonferenz vom Dezember 1955 
und der Tagung der Juristen vom 10. Mai 1956 dar
gelegt.
In der Vermittlung der Ergebnisse des XX. Partei
tages der KPdSU sowie der Beratung von Ver
tretern der kommunistischen und Arbeiterparteien 
der Sozialistischen Länder (Moskau 1957) stellte die 
„Neue Justiz“ erneut unter Beweis, daß die Her
ausarbeitung der für die Justizorgane der DDR aus 
der neuen gesellschaftlichen Entwicklung er

wachsenden Aufgaben das Hauptanliegen ihrer 
Tätigkeit ist. In einer Reihe ausgezeichneter Artikel 
orientierte sie darauf, daß die neuen Erkenntnisse 
von unmittelbarer praktischer Bedeutung für die 
Justizorgane sind. Das hat mit dazu beigetragen, 
sich mit den noch vorhandenen Formen bürger
lichen Rechtsdenkens auseinanderzusetzen und die 
neuen Formen der weiteren Entwicklung unserer 
Staatsmacht den Justizfunktionären verständlich zu 
machen. So nahm sie in zahlreichen Beiträgen zu 
den auf der Babelsberger Konferenz von 1958 be
handelten Problemen des sozialistischen Staates und 
Rechts Stellung. Durch ihre, die weitere Ausge
staltung unserer Gesetzlichkeit fördernden Erkennt
nisse, insbesondere für die Anwendung des Rechts 
beim Aufbau des Sozialismus, war die Konferenz 
auch für die Tätigkeit der Justizorgane von 
unmittelbarer Bedeutung.
Die auf dieser Konferenz durch Genossen Walter 
Ulbricht behandelten staats- und rechtswissen
schaftlichen Entwicklungsprobleme sowie die auf 
dem 33. Plenum des Zentralkomitees der SED er
hobenen klaren Forderungen leiteten eine neue 
Etappe der Entwicklung einer sozialistischen Rechts
pflege ein. Zu Recht legte in dieser Zeit die Zeit
schrift ihr Hauptaugenmerk auf die Durchsetzung 
der auf den Parteibeschlüssen basierenden Grund
prinzipien der gerechten Differenzierung, der konse
quenten Anwendung der neuen, sozialistischen 
Strafarten sowie auf die Popularisierung neuer 
Formen und Methoden der gesellschaftlichen Ein
wirkung durch gesellschaftliche Erziehung.
In dem an sich richtigen Bestreben, die gesellschaft
liche Erziehung möglichst rasch und umfassend an
zuwenden, wurden anfangs die Justizorgane als die 
Träger der gesellschaftlichen Erziehung aufgefaßt 
und als solche auch in den Veröffentlichungen der 
„Neuen Justiz“ behandelt. Die Praxis selbst hat 
diese Meinung widerlegt, denn sie engt ein und 
negiert die vielfältigen Möglichkeiten der Einbe
ziehung der Werktätigen in die Gestaltung des 
staatlichen Lebens in unserer Republik.
Bei der Herausarbeitung und Darstellung der 
ideologischen Probleme im Kampf gegen die Er
scheinungen des Dogmatismus und Revisionismus, 
gegen die Einflüsse des bürgerlichen Rechtsdenkens 
in der Staats- und Justizpraxis und die mangelnde 
Parteilichkeit in der Rechtsprechung leistete die 
„Neue Justiz“ eine unschätzbare Hilfe. Sie 
orientierte vor allem auf die Notwendigkeit einer 
engen Verbindung der Justizorgane mit den ört
lichen Organen der Staatsmacht und auf die Teil
nahme am aktuellen ideologisch-politischen Kampf 
als Voraussetzung für die Überwindung dieser Er
scheinungen.
Durch gründliche Auswertung gemeinsamer Bri
gadeeinsätze der drei zentralen Justizorgane und 
Verallgemeinerung guter Beispiele half sie wesent
lich mit, die gesamte Arbeit voranzubringen. Es 
wurde dabei deutlich, daß die sich nur zögernd an
bahnende Veränderung der Arbeitsweise der Staats
anwaltschaften und Gerichte letztlich im ungenügen
den Beachten der Parteibeschlüsse wurzelte. Es er
wies sich ferner, daß die Parteiorganisationen der 
SED in den Justizorganen ihre Aufgaben bei der
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